KANTON
LUZERN

Kantonsrat

M 331

Motion Budmiger Marcel und Mit. iiber mehr Transparenz bei den Interessen-
bindungen

eroffnet am 3. Dezember 2024

Der Regierungsrat wird aufgefordert, das Gesetz iber die Organisation und Geschaftsfiihrung
des Kantonsrates (Kantonsratsgesetz) dahingehend zu andern, dass bei den Interessenbin-
dungen auch qualifizierte Beteiligungen an juristischen Personen offengelegt werden mis-
sen.

Begriindung:

Gemass § 54 des Kantonsratsgesetzes gilt fir die Kantonsratsmitglieder eine Ausstandspflicht
gemass Verwaltungsrechtspflegegesetz bei Sachgeschaften, welche bestimmte natirliche
oder bestimmte juristische Personen des offentlichen oder privaten Rechts betreffen. Dies gilt
namentlich, wenn das Mitglied Partei ist oder an der Sache sonstwie ein eigenes Interesse hat
(Verwaltungsrechtspflegegesetz § 14). Es obliegt den Ratsmitgliedern, in Eigenverantwortung
in den Ausstand zu treten, wenn ein Geschaft die Ausstandskriterien erflllt. Dennoch sind die
Ratsmitglieder angehalten, ihre Interessenbindungen offenzulegen. Im Kanton Luzern be-
schrankt sich die Offenlegungspflicht auf die berufliche Tatigkeit, Tatigkeiten in Fliihrungs-
und Aufsichtsorganen sowie Beirdaten und dhnlichen Gremien von Unternehmen, Korper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und 6ffentlichen Rechts sowie Leitungsfunk-
tionen und Beratungsmandate fiir Interessengruppen und Verbande. Beteiligungen, insbe-
sondere qualifizierte Beteiligungen, begriinden ein eigenes Interesse bezliglich eines Unter-
nehmens oder einer Genossenschaft. Um mehr Transparenz bei den Interessenbindungen
herzustellen, sollen deshalb qualifizierte Beteiligungen ebenfalls offengelegt werden.

Wer eine qualifizierte Beteiligung besitzt, kann massgeblich auf die Geschaftsfihrung eines
Unternehmens Einfluss nehmen. Ebenso profitiert man von steuerlichen Vergiinstigungen.
Damit mogliche Interessenkonflikte transparent werden, sollen qualifizierte Beteiligungen bei
den Interessenbindungen offengelegt werden. Eine dhnliche Regelung kennt beispielsweise
der Kanton Schwyz.

Budmiger Marcel

Meier Anja, Ledergerber Michael, Engler Pia, Fleischlin Priska, Muff Sara, Sager Urban, Gal-
braith Sofia, Buhler-Hafliger Sarah, Schneider Andy, Elmiger Elin, Brunner Simone, Studhalter
Irina, Spring Laura, Estermann Rahel, Zbinden Samuel, Koch Hannes, Heselhaus Sabine, Par-
dini Gianluca, Pilotto Maria, Fassler Peter, Irniger Barbara, Waldvogel Gian, Kummer Thomas
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V 2024.9 Motion







M 331

Motion Budmiger Marcel und Mit. über mehr Transparenz bei den Interessenbindungen

eröffnet am 3. Dezember 2024 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt

Der Regierungsrat wird aufgefordert, das Gesetz über die Organisation und Geschäftsführung des Kantonsrates (Kantonsratsgesetz) dahingehend zu ändern, dass bei den Interessenbindungen auch qualifizierte Beteiligungen an juristischen Personen offengelegt werden müssen.



Begründung:

[bookmark: _GoBack]Gemäss § 54 des Kantonsratsgesetzes gilt für die Kantonsratsmitglieder eine Ausstandspflicht gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz bei Sachgeschäften, welche bestimmte natürliche 
oder bestimmte juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts betreffen. Dies gilt namentlich, wenn das Mitglied Partei ist oder an der Sache sonstwie ein eigenes Interesse hat (Verwaltungsrechtspflegegesetz § 14). Es obliegt den Ratsmitgliedern, in Eigenverantwortung in den Ausstand zu treten, wenn ein Geschäft die Ausstandskriterien erfüllt. Dennoch sind die Ratsmitglieder angehalten, ihre Interessenbindungen offenzulegen. Im Kanton Luzern beschränkt sich die Offenlegungspflicht auf die berufliche Tätigkeit, Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsorganen sowie Beiräten und ähnlichen Gremien von Unternehmen, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und öffentlichen Rechts sowie Leitungsfunktionen und Beratungsmandate für Interessengruppen und Verbände. Beteiligungen, insbesondere qualifizierte Beteiligungen, begründen ein eigenes Interesse bezüglich eines Unternehmens oder einer Genossenschaft. Um mehr Transparenz bei den Interessenbindungen herzustellen, sollen deshalb qualifizierte Beteiligungen ebenfalls offengelegt werden.



Wer eine qualifizierte Beteiligung besitzt, kann massgeblich auf die Geschäftsführung eines Unternehmens Einfluss nehmen. Ebenso profitiert man von steuerlichen Vergünstigungen. Damit mögliche Interessenkonflikte transparent werden, sollen qualifizierte Beteiligungen bei den Interessenbindungen offengelegt werden. Eine ähnliche Regelung kennt beispielsweise der Kanton Schwyz. 

Budmiger Marcel

Meier Anja, Ledergerber Michael, Engler Pia, Fleischlin Priska, Muff Sara, Sager Urban, Galbraith Sofia, Bühler-Häfliger Sarah, Schneider Andy, Elmiger Elin, Brunner Simone, Studhalter Irina, Spring Laura, Estermann Rahel, Zbinden Samuel, Koch Hannes, Heselhaus Sabine, Pardini Gianluca, Pilotto Maria, Fässler Peter, Irniger Barbara, Waldvogel Gian, Kummer Thomas
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